A1 Anmeldung der Bedarfe der Ortsverbinde vereinfachen

Gremium: KV-Vorstand
Beschlussdatum: 24.02.2026
Tagesordnungspunkt: 6. Anderung Finanzordnung

Antragstext

§ 9 Abs. 6 der Finanzordnung wird neu gefasst:

"Bei zusatzlichem Bedarf (bspw. groere Veranstaltungen oder Anschaffungen) kann der
Kreisverband weitere Mittel bereitstellen. Die Ortsverbande stellen dazu einen Antrag, uber
den der Kreisvorstand entscheidet.”

Begriindung

Die Finanzordnung regelt, wie viel Geld den Ortsverbanden jahrlich zur Verfiigung steht. Wenn die
Ortsverbande zusatzlichen Bedarf haben -zum Beispiel fur grofiere Veranstaltungen oder
Anschaffungen - kdnnen sie daruber hinaus Geld beim Kreisverband beantragen.

Bisher legt die Finanzordnung fest, dass die Ortsverbande zusatzlichen Bedarf fur das kommende Jahr
bis zum 15. Dezember anmelden sollen und dass Uber die Bewilligung die Kreismitgliederversammlung
im Rahmen des Haushalts entscheidet. Uber den Haushalt wird in der Regel - wie jetzt auch - im Méarz
entschieden. Dieses Vorgehen ist starr und flhrt dazu, dass die Ortsverbande etwa drei Monate warten
mussen, bis Uber einen Antrag entschieden wird.

Die Betrage, die von den Ortsverbanden zusatzlich beantragt werden, sind in der Regel nicht so hoch,
dass es notig ware, daruber mit dem Haushalt des Kreisverbands zu entscheiden. Der Kreisverband hat
zum Beispiel ein Budget fur Veranstaltungen und der Kreisvorstand hat die Moglichkeit, damit auch
Veranstaltungen in den Ortsverbanden zu unterstiitzen. Sollten die beantragten Betrdage so hoch sein,
dass sie im laufenden Haushaltsjahr nicht bewilligt werden konnen bzw. dass dafir ein
Haushaltsbeschluss der KMV angemessen ist, dann kann der Kreisvorstand entsprechend auf Antrage
reagieren.

Deshalb wollen wir die Finanzordnung dahingehend andern, dass die Ortsverbande jederzeit Antrage
stellen kénnen und dass der Kreisvorstand Betrage bewilligen kann, wie es beispielsweise auch bei
Antragen aus den Arbeitsgruppen oder Kommissionen ublich ist.

Die Ortsverbande haben weiterhin auch die Mdglichkeit,dem*der Kreisschatzsmeister*in Bedarfe
friihzeitig fir die Haushaltsplanung des Kreisverbands mitzuteilen und auch Anderungsantrage zum
Haushalt zu stellen. Dafur ist keine separate Regelung in der Finanzordnung erforderlich, denn das kann
jedes Mitglied des Kreisverbands tun.



	A1 Anmeldung der Bedarfe der Ortsverbände vereinfachen
	Antragstext
	Begründung


